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des Berechtigten verbunden sind (vgl. 
OGNJ 1982/5, S. 236),
In solcheh Fällen ist die disziplinarische 
oder materielle Verantwortlichkeit zu prü
fen.
Täter ist, wer das Fahrzeug gegen den Wil
len des Berechtigten unbefugt benutzt. Ent
scheidend ist nicht, wer das Fahrzeug 
führt.
Zur Benutzung von Arbeitskraftfahrzeugen 
in Werkhallen oder Garagen vgl. Urteil BG 
Erfurt, NJ 1981/3, S. 142.

6. Die Strafverfolgung der unbefugten 
Benutzung eines Fahrzeugs erfolgt nur auf 
Strafantrag des Geschädigten, sofern kein 
öffentliches Interesse (§ 2) besteht (vgl. 
OGNJ 1981/6, S. 286).
Bei unbefugter Benutzung von Wasser-, 
Luft- und Schienenfahrzeugen, zu deren 
Führung eine Erlaubnis erforderlich ist, be
darf es keines Strafantrags.
Die unbefugte Benutzung von Fahrrädern 
oder Wasserfahrzeugen, für deren Führung 
keine Erlaubnis erforderlich ist, kann als 
Ordnungs Widrigkeit gemäß § 13 OWVO 
verfolgt werden.
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4. Abschnitt 
Straftaten gegen den Nachrichten verkehr

§202
Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses

Wer als Mitarbeiter oder Beauftragter der Deutschen Post unbefugt Briefsendungen 
oder Telegramme während der Beförderung öffnet oder den Inhalt von Nachrichten, 
die der Deutschen Post anvertraut sind. Nichtberechtigten mitteilt, wird von einem 
gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit öffent
lichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf Bewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bestraft.
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